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3.  Förderempfänger 
 
3.1

Der Förderempfänger (Art. 10 Abs. 2 Satz 1 BayWoFG) muss nach den gesamten wirtschaftlichen 
Verhältnissen in der Lage sein, das Bauherrenwagnis zu tragen.

3.2

1Zur Prüfung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Bauherren sowie von Erwerbern können mit 
deren Einverständnis und auf deren Kosten die Bewilligungsstelle (§ 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 der 
Durchführungsverordnung Wohnungsrecht – DVWoR – vom 8. Mai 2007, GVBl. S. 326, BayRS 2330-4-I) 
und die Bayerische Landesbodenkreditanstalt alle erforderlichen Auskünfte einholen und Nachweise über 
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, das vorhandene Eigenkapital sowie die Vorlage eines 
Kreditgutachtens verlangen. 2Vor Auskunftsersuchen soll dem Betroffenen nach Maßgabe des Art. 21 Abs. 
2 BayWoFG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 3Erteilt der Bauherr oder Erwerber das 
Einverständnis zur Einholung von erforderlichen Auskünften nicht, kann der Förderantrag abgelehnt 
werden.

3.3

1Die Laufzeit neu bestellter Erbbaurechte soll mindestens 75 Jahre, die Restlaufzeit bei laufenden 
Erbbaurechten mindestens 60 Jahre betragen. 2Eine kürzere Laufzeit kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass die planmäßige Tilgung des Förderdarlehens spätestens zehn Jahre vor Ablauf des 
Erbbaurechts erfolgt.


